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Kanonische Investitur

Der Begriff Investitur hat eine vielschichtige Bedeutung in der

Geschichte. Seit dem 13. Jahrhundert wird damit generell nur noch die

kirchliche Amtseinsetzung bezeichnet, nicht mehr die Amtsübertragung.

So wird auch im CIC/1917 Investitur (lat. Einkleidung) verstanden als

"Einführung des Beliehenen in das Amt" (EICHMANN/MÖRSDORF,

S. 289).
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